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Die schriftliche parlamentarische Anfra<je Nr. 332/J, 

betreffend Beiräte, Konunissionen und Projektgruppen, 

die die Abgeordneten Dr. PELIKAN, Dr. KAUFHANN und 

GenossenaIU 6.5.1976 an mich richteten f beehre ich 

mich wie folgt zU: beantvJOrten: 

ad· 1: 

Die ~Arbeitsgruppe Personenkennzeichen" besteht weiterhin. 

ad 2 und 3: 

Inder Anfragebeantwortung vom 13. August 1973, 

Zahl 16115/2-2/73, habe ich mitgeteilt, daß die "Ar

beitsgruppe Personenkennzeichen" den Entwurf eines 

Bev5lke~ungsevidenzgesetzes erarb~itet hat. 

Dieser Gesetzentwurf, der auch die Einführung eines bundes- . 

einheitlichenPersonenkennzeichens beinhaltet, wurde dem 

Begutachtungsverfahren unterzogen. Auf Grund der divergie

renden Stellungnahmen sah ich mich veranlaßt,'den Ent-

wurf zurückzustellen. 

Es besteht die Absicht, in Kürze im Einvernehmen mit 

den Bundesländern sowie dem Städte-'und dem Gemeindebund , 

einen Testversuch mit Gemeinden verschiedener Struktur 

durchzuführen. Dabei soll geprüft werden, ~ieweit sich 
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die Versicherungsnummer als Personenkennzeichen eignet 

l.md welcher Auf'V'JCmd dem Bund, den Ländern und den Ge

meinden aus der Einführung eines Personenkennzeichens 

erwachsen wür:de. 

Die bei deIn Tes'tversuch gewonnenen Erfahrungen sollen 

de:c ii Arbei tsgruppe Personenkennzeichen r! zur Beratung 

vorgelegt werden. 

ad 4 bis 7: 

Seit der Anfragebeantwortung vom 13. August 1973 wurden 

keine neuen Einrichtungen der genannten Art geschaffeti, 

an denen auch, Expe:rten, Wissenschaftler oder sonstige 

Personen außerhalb meines Ressorts mitarbeiten. 

ad 8: 

Die Zusarrnnensetzung der "Arbeitsgruppe Personenkenn

zeichen" hat sich ,in der ZTllischenzeit nicht geändert. 

ad 9: 

Die Mitglieder dieser Arbeitsgruppe beziehen bzw. be

zogen keine Entschädigungen oder Entlohnungen. 

ad 10 bis 12: 

Im Zeitraum 1974 bis 1976 wurden bzw. werden keine 

Enqueten abgehalten. 

ad 13: 

Auf Grund der Ergebnisse des in der Antwort zur Frage 2' 

erwähnten Testversuches werden sich die Kosten der 

Einführung einesbundeseinheitlichen Personenkennzeichens 

abschätzen lassen. Danach wird ein Finanzierungsplan aus

zuarbeiten sein. 
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Ich bin der Ansicht, daß sich die gegenständliche 

Anfra.ge nicht auf die seit dem Jahre 1968 bestehende 

Einrichtung des Arbeitsausschusses "Zn (Zivile 

Landesverteidigung) bezieht, der sich aus Vertretern 

aller Bundesländer, der zu~tändigen Ressorts und 

der Einsatzorganisationenwie Feuerwehr, Rotes Kreuz 

usw. zusammensetzt und ein kOOl':dinierendes Gremium dar-

stellt. ' 

Es darf jedoch hinsichi:lich des Punktes 4 der An

frage bemerkt werden, daß im Rahmen des Arbeits

ausschusses IIZ" auf Grund einer Empfehlung der 

Vertreter diesesGrero~ums eine Studie für ein 

optimales t\Tarnsystem für österreich im Rahmen 

des Warn- und Alarmdienstes an Prof.Dipl.lng. 

Dr . techn. '. STELZ L roi tAuf tr ag vom 29. 4 .1 975 vergeben 

wurde. 
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